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. STELLUNGNAHME DER FAKULTÄTS VERTRETUNG GEISTESWISSENSCHAFTEN AN DER 

UNIVERSITÄT INNSBRUCK 

Vorausschicken mbchten wir, daß wir alle Studienveränderungen, die 

eine Anhebung der Wochenstun0enanzahl bzw. zus�tzliche Prüf0ngen 

mit sich bringen, grundsätzlich ablehnen. Schon jetzt liegt die 

durchschnittliche Studienzeit in etwa ·vier Semester über der 

geset�lichen Mindeststudien�auer. Noch mehr Stunden, und noch mehr 

Prüfungen verlängern die Studienzeit noch zusätzlich und führen 

dadw�ch zu einem s6zialen Numerus Clausus (z. B. Verlust des 

St i pf::"!nd :i. um�:;) • 

* § 3, Abs.l� Kunstgeschichte als kombinationspflichtiges Studium 

einzuführen, erscheint uns durchaus als sinnvoll. 

* ,§ Lj. � EI�g,\�nzung�::;p!'" U-f unq�,,'n -f ür- Sp'I�<::\ch�:;tuc:! i en 

1. Hier erliegt der Gesetzesvorschlag wieder einmal dem 

Irrtumt daß durch die Einführung einer zusätzlichen Prüfung 

das Niveau bzw. die Sprachkompet enz der Studierenden 

\ied)E�S'5el'-t \P,IÜl'" cÜ.'::'" I n I nri",;I:ll'··l..lC k :i. st d:i. e t:;:i. tu"i::d7. :i. cm d el":<'� ['�:i. t 

bereits schlecht bis unmbglich: den StudentInnen werden zwar 

selten qualitativ hochwertige Sprachkurse angebot en, dafür 

wird auf mehreren Instituten mit unterschiedlichen Methoden 

und stets mit fehlender Berechtigung ,selektiert. Besonders 

hell leuchtendes Beispiel: die Slawistik. Hier wird ein A-Kurs 

(+ ÜI� An·f �\n(;JE.11'·· InnE�n) i::\nqf.0bClt,(�>n" ., Au·t:nahmt-:!bi;?d:i. n(Jl...l.nq I. :1. �5t ..:iE�doc:h 

ein einwdchiqes Superlearninq am Beqinn des Sqmesters" Beides 

wird allerdinq� nicht(!) für das Studium anqerechnet. 

Was halten Sie VCln dem Vorschlaq, zur Abwechslunq einmal über 

dIe Möglichkeit, neuere Erkenntnisse der Sprac:hdidaktik an und 

in c:!:i.f::� l...In:i.v0?1···�::;it�ilt zu bl"·:i.I""·I<;J(·:,�n!1 ,1""·IC:IC!···I:i:'Llc:!(0)nk€0ri!1 <:\\nst.c:\t:.t :lf?U€7� 
!'10:� t:. h Cl cl (�,)n cl e1'" t:) (��:I. €7� k t. :i. Cl n e:i. n ;.::: l..l + Ü h 1'-' eil. 
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Prüfung en fördern nicht die Qualität sondern nUr die 

GE!lG�kt:i. on. 

* § 9, Abs.l, l�t .c= Anhebung der Ausbildungsqualit ät der 

LehramtskandidatInnen. Dies soll durch eine kommissionelle 

Abschlußprüfung im Zweitfach erreicht werdeh. 

1. Die angeblichen Mängel der Absolventinnen von 
\ 

Lehramtsstudien wurden noch ni� empirisch erhoben. Die Annahm� 

stützt sich nur auf undifferenzierte und subjektive 

Einzelaussagen. Uns ist neu, daß in bsterreich Gesetze nur 

aufgrund persönlicher Meinungen geähdert werden. 

2. Eine weitere PrQfung bedeutet keine qualitative 

Verbesserung der Ausbildung. Wenn die Ausbildung wirklich 

schlecht sein sollte, dann s�cher schon während der 

Studienzeit (hier wäre endlich eine Evaluierung der Lehrenden 

ang ebracht) , und sie kann nicht d urch eine einzige Prüfung 

verbessert werden. 

3. Außerdem möchten wir darauf hinweisen, daß zwischen "Erst­

und Z�·J�z!i -1.:.+ <::\ch " nUI'· (=;'i n ("JI':0I"·i n ,;) 1: ü(;J:i (.;.\el'·· Unt.el .... schi ed best eht. Der· 

gravierende Unterschied libgt vor allem in der Diplomarbeit, 

die sich aber in den meisten Fällen mit einem Gpezialgebiet 

der absolvierten Gtudienrichtung befaßt, und somit auch nicht 

<;J �?I"" ":l.d E! " b (;?I'-· U f <;SO!'·· :i. en t :i. E.11� t." :i. !::) t.: • 

4. Da innerhalb der verschie0enen Stud ienrichtungen und auch 

innerhalb der Universitäten Unterschie�e in den Gtudibnplänen 

bestehen, erscheint es uns als unangebracht, alle über den 

berühmten Kamm zu scheren. 

5. Die Lehramtsausbildung an den Universitäten erscheint auch 

uns als nicht praxisorientiert. Für eine Verbesserung dieser 

Situation muß allefdings in den Studienordnungen und -plänen 

angesetzt we�den (z.8. eine größere Trennung zwischen Lehramt 
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und Diplom während(') dem Studium, mehr Freiheit in de� 

Studieneinteilung etc.) 

6. Nur als blanken Unsinn kann die Uberlegung bezeichnet 

werden, die zwei DiplomprUfungen innerhalb eine� Semesters 

abz0legen. Diese kurze Zeitspanne ist nicht einmal ein 

schlechter Scherz. Vor allem stellt sich sofort die Frage: Was 

tun, wenn jemand diese Frist aus welchen GrUnden auth i�mer 

nicht einhält? Ist sie/er dann auf Lebenszeit von ihrem/seinem 

ihrem/seinem Leben ver österreichische SchUl�rInnen treten und 

diE:�s;;f:� ZI...I �::!bf!:�n�;::.ol.chE�n "-fal .. ll f:2n " Ut<"2\ts;.bUI·-qE·�I'"·Ir"lnf::!n �21''':i.�if!:)hf2n'" 

7. Vor allem braucht es mehr Arbeitsplätze als mehr Stunden 

1. In den Erläuterungen wird da�auf hingewiesen, daß diese 

Bestimmungen die Neuordnungen der kommissionellen Ablequng der 

;:� (,\lf!:) :i. t f:,�n D :i. p:l. clmp r· U -f unq ·f Clr· I....("�h r' <:\rnt �;;;k <::l.n d i c:l <::\ tIn n E:�n bE?t Ir· E:"'!+ f E'n • 

Wir möchten nun höflich darauf hinweisen, daß sich der § 9, 
Abs.6 ausschließlich auf Studien gemäß § 2, Abs. 4 (und das 

sind eben nur Dip:l.emstudien) bezieht. 

* § 10, Abs.3, zweiter Sat�� ·Einbindung einer EDV-Grundausbildunq 

ln das Lehramtsstudium. 

1. An und fUr sich begrUßen wir diesen Vorschlaq, nur besteht 

die konkrete Gefahr, daß es entwede� zu 6iner Utundenerhöhung 

fUhrt oder daß die pädaqoqische Ausbildunq reduziert wird. 

Beides ist aber abzulehnen, solanqe die Mindeststudiendauer 

fUr Lehramtsstudien nicht erhöht wird. 
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* § 10 b� Zusatz�tudium Informatik (Lehramt) 

1. Jedes weitere Studium, das fUr LehramtskandidatInnen 

angeboten wird, wird von uns begrüßt. 

2. Es �uß allerdings auch gesichert werden, daß dieses 

Zusatzstudium bei der späteren Stellenvergabe nicht als 

ausschlaggebend e Zusatzqualifikation bewertet wird bzw. von 

ci f:?n zu st <'irl ci :i. g f:?n Heh Ö Ir' d €�n �� �\j :i. n <;) f:?n ci \!E?.I·-l an q t. IrJ:i. j-- cJ " 

:3:" .Un q r..-'! k 12\1'" t i �'".t. i:\ 1 lE:�I'- ci i ng �:; c:I:i. 0:� FI'" <:�g E�!, in Il\j :i. E'lAJf:? i t. S;D ('2 in 
. Zusa�zst.uciium bei der Mind est.st.udiendauer (was beson�ers für 

StipendiumbezieherInnen gar nicht. SD unwicht.ig ist.) 

berücksicht igt. wird. 

FAZIT: 

Wegen der oben angeführt.en Befürcht.unqen (zusitzlicche Prüfungen, 
Gefahr einer Erhöhung der WDchenstundenanzahl, dadurch eine 
Verlängerung der Studienzeit, insgesamt. also zusät.zliche 
Belast.ungen tür die Studierenden) �ehen wir uns a0ßerstande, der 
geplanten Novelle des Bundesgesetzes tür Geist.eswissenschaftlice 
und Nat.urwissenschaft.liche Studienricht.ungen zuzust.immen. 

für die Fachschaft Geisteswissenschaften· an der Uni Innsbruck 

FACHSCHt�FT GEIV,'� 
HOCHSOHULcRSCHAFT AN OE,', 

UNtVe�;SliAi INNSBRUCK 
JOSEF-HIAN-SlR. 7/11. lEL. 59424/2:::. 

. '::.11 .1. \.. _? . .. 11 . . ,v,... ::> .. \...:. <�. I .. -. '[ 1"1 r" v-; -l "I" <= (_. "-

W
(" {I I q I'" �:I -_ .� '-'1-' (-I e' ) 

tn/uv'V'"--;AI1h""�"",,-," · \ l' <r . �b 
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